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RS OGH 1977/5/26 2Ob91/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1977

Norm

ABGB §1311 IIb

KFG §102 Abs1

Rechtssatz

Fahrlässiger Verstoß gegen die Schutzvorschrift des § 102 Abs 1 KFG, wenn ein Kraftfahrer das Entweichen von Luft aus

den Reifen festgestellt hat, jedoch ohne Feststellung der Ursache und Behebung des Mangels Luft nachfüllen läßt und

wieder am allgemeinen Verkehr teilnimmt.
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